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Beilagen: 

– Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt 
(PEPP), (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S.1). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Paneuropäische Private Pensionsprodukt (PEPP) ist ein freiwilliges privates 
Vorsorgeprodukt mit einem hohen Mass an Übertragbarkeit innerhalb der Europä-
ischen Union (EU). Es soll bestehende öffentliche und betriebliche sowie nationale 
private Vorsorgesysteme ergänzen. Die Verordnung (EU) Nr. 2019/1238 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über ein Paneuropäisches 
Privates Pensionsprodukt (PEPP), auch bekannt als «PEPP-Verordnung», schafft 
die rechtliche Grundlage für PEPPs.  

Um den Markt für private Altersvorsorgeprodukte zu öffnen, sieht die Verordnung 
(EU) 2019/1238 vor, dass ein PEPP von einer Reihe nach Unionsrecht zugelassener 
und eingetragener Finanzunternehmen angeboten (PEPP-Anbieter) und vertrieben 
(PEPP-Vertreiber) werden kann. Damit und mit der Möglichkeit zum grenzüber-
schreitenden Vertrieb des PEPP soll der Wettbewerb zwischen den Anbietern ge-
stärkt werden, was das Angebot attraktiver machen und die private Altersvorsorge 
fördern soll.  

Die PEPP-Anbieter und PEPP-Vertreiber können ein PEPP-Produkt nur anbieten und 
vertreiben, wenn sie in einem von der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Ver-
sicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) geführten öffentli-
chen Zentralregister eingetragen sind. Ein Registrierungsantrag ist bei den zustän-
digen nationalen Behörden zu stellen, welche auch darüber zu entscheiden haben.  

Die PEPP-Verordnung wurde am 25. Juli 2019 im Amtsblatt der EU veröffentlicht 
und ist in den EU-Mitgliedstaaten am 14. August 2019 in Kraft getreten bzw. gilt 
per 22. März 2022 als anwendbar.  

Die PEPP-Verordnung befindet sich derzeit noch im EWR-Übernahmeverfahren. In 
Liechtenstein wird die PEPP-Verordnung ab Inkrafttreten des entsprechenden 
EWR-Übernahmebeschlusses unmittelbar anwendbar. Eine Umsetzung ist daher 
grundsätzlich nicht notwendig. Die Verordnung (EU) 2019/1238 fordert aber von 
den EU/EWR-Mitgliedstaaten, bestimmte Sachverhalte auf nationaler Ebene nä-
her zu regeln, weshalb im nationalen Recht ergänzende Vorschriften betreffend die 
Festlegung der zuständigen Behörde und ihrer Befugnisse sowie Strafbestimmun-
gen und Regelungen über andere Massnahmen zu erlassen sind.  
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Der Erlass des vorliegenden Gesetzes dient der Durchführung der Verordnung 
(EU) 2019/1238 in Liechtenstein. Gleichzeitig erfordert dies auch eine Abänderung 
des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FMAG). 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen  

BETROFFENE STELLEN 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 
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Vaduz, 28. Februar 2023 

LNR 2023-207 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend den Erlass eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung 

(EU) 2019/1238 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (EWR-Paneu-

ropäisches Privates Pensionsprodukt-Durchführungsgesetz; EWR-PEPP-DG) sowie 

die Abänderung des Gesetzes über die Finanzmarktaufsicht (FMAG) an den Land-

tag zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Mit dem Erlass der Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 20. Juni 2019, auch bekannt als «PEPP-Verordnung», wurde die 

rechtliche Grundlage für ein neues Altersvorsorgeprodukt, das sogenannte Paneu-

ropäische Private Pensionsprodukt (PEPP) geschaffen. Mit dem PEPP soll das An-

gebot an privaten Altersvorsorgeprodukten erweitert, der Wettbewerb am euro-

päischen Markt gestärkt und dem Schutz der Sparer durch Informations- und Ver-

triebsvorschriften Rechnung getragen werden. Die PEPP-Verordnung dient ausser-

dem dazu, die wesentlichen Eckpunkte, insbesondere hinsichtlich der Zulassung, 



8 

der Anlagepolitik, des Vertriebs, des Anbieterwechsels sowie der grenzüberschrei-

tenden Bereitstellung und Mitnahmefähigkeit der PEPPs zu vereinheitlichen. Fer-

ner sieht die PEPP-Verordnung eine prudentielle Aufsicht durch die nationalen 

Aufsichtsbehörden vor. 

Ein PEPP ist ein individuelles und nicht betriebliches Altersvorsorgeprodukt, das 

auf einem freiwilligen Vertrag zwischen einem PEPP-Anbieter und PEPP-Sparer be-

ruht, der als Ergänzung zu gesetzlichen und betrieblichen Altersvorsorgeproduk-

ten abgeschlossen werden kann. Das Produkt kann in der gesamten Europäischen 

Union (EU) bereitgestellt und vertrieben werden. Der Mindestvertragsinhalt wird 

von der PEPP-Verordnung bestimmt. Zudem sollen PEPPs eine langfristige Kapital-

bildung vorsehen, weshalb nur begrenzt Möglichkeiten für einen vorzeitigen Aus-

stieg vor dem Renteneintritt bestehen sollen. 

Gemäss Art. 6 Ziff. 1 der PEPP-Verordnung kann ein PEPP von unterschiedlichen 

Finanzdienstleistungsunternehmen (PEPP-Anbietern) angeboten und vertrieben 

werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um nach dem jeweils einschlägigen 

Unionsrecht zugelassene Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen, Einrichtun-

gen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV), Wertpapierfirmen, Investment- o-

der Verwaltungsgesellschaften und Verwalter alternativer Investmentfonds. Da-

neben kann der Vertrieb eines PEPPs auch durch sogenannte PEPP-Vertreiber er-

folgen. Dazu zählen einerseits die zuvor genannten Finanzunternehmen, wenn sie 

zum Vertrieb eines nicht von ihnen selbst hergestellten PEPP zugelassen sind und 

anderseits auch Wertpapierfirmen, die Anlageberatung anbieten und Versiche-

rungsvermittler (vgl. Art. 2 Ziff. 16 der PEPP-Verordnung). Die Vertriebsregelung 

des PEPP folgt einem sektoralen Ansatz. Ergänzend zu den in der PEPP-Verordnung 

festgelegten Bedingungen, unter denen ein PEPP angeboten und vertrieben wer-

den kann, haben die PEPP-Anbieter und PEPP-Vertreiber daher die jeweils für sie 

einschlägigen, sektorspezifischen Vorschriften einzuhalten.  



9 

Ein PEPP-Anbieter hat bei den zuständigen nationalen Behörden einen Antrag auf 

Registrierung eines PEPP zu stellen, bevor er ein PEPP anbieten kann. Sofern die 

gemäss der PEPP-Verordnung für die Registrierung erforderlichen Informationen 

und Dokumente vollständig vorliegen, kann über den Registrierungsantrag ent-

schieden werden. Auf der Grundlage der Entscheidung der zuständigen nationalen 

Behörden trägt die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen 

und die betriebliche Altersvorsorge (EIOPA) die neu registrierten PEPPs in das öf-

fentliche Zentralregister ein. Im Zentralregister wird neben Informationen über die 

registrierten PEPPs und die jeweiligen PEPP-Anbieter auch eine Liste der Mitglied-

staaten, in denen das PEPP angeboten wird, verzeichnet. Erst nach erfolgter Ein-

tragung in das Zentralregister darf ein PEPP im Europäischen Wirtschaftsraum 

(EWR) bereitgestellt und vertrieben werden. Zum gesamten Registrierungsverfah-

ren, einer allfälligen Löschung eines PEPPs aus dem Zentralregister sowie zu den 

Befugnissen der zuständigen Behörden der Herkunfts- und Aufnahmestaaten fin-

den sich detaillierte Bestimmungen in der Verordnung.  

Die PEPP-Verordnung sieht vor, dass die PEPP-Anbieter den PEPP-Sparern maxi-

mal sechs Anlageoptionen mit unterschiedlichem Chancen-Risiko-Profil zur Aus-

wahl stellen dürfen. Sämtliche Anlageoptionen sind von den PEPP-Anbietern auf 

der Grundlage einer Garantie oder einer Risikominderungstechnik auszugestalten, 

damit den PEPP-Sparern ein ausreichender Schutz angeboten werden kann. Zu-

dem wird dem PEPP-Sparer das Recht eingeräumt, die Anlageoption regelmässig 

zu wechseln, um damit entsprechend die Anlagestrategie anzupassen. Von diesem 

Recht sollen PEPP-Sparer kostenfrei und frühestens fünf Jahre nach Abschluss des 

Vertrags (und bei anschliessenden Änderungen fünf Jahre nach der letzten Ände-

rung der Anlageoptionen) Gebrauch machen können. Der PEPP-Anbieter kann 

dem PEPP-Sparer auch häufigere Änderungen seiner Anlageoption erlauben. 
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Ein sicheres, kosteneffizientes und transparentes Produkt mit einer ausreichenden 

langfristig realen Anlagerendite stellt die Standardanlageoption, das sogenannte 

Basis-PEPP, dar, welches von der Verordnung stärker reguliert wird. Das Basis-

PEPP muss eine zu Beginn – und gegebenenfalls auch während – der Leistungs-

phase fällige Garantie auf das veranlagte Kapital aufweisen oder eine Risikomin-

derungstechnik einsetzen, die mit dem Ziel im Einklang steht, das veranlagte Kapi-

tal zurückzuerlangen. Damit richtet sich das Basis-PEPP vor allem an potentielle 

PEPP-Sparer, die ein sicheres privates Altersvorsorgeprodukt wünschen. Zudem 

sind die Kosten und Gebühren des Basis-PEPP gedeckelt und dürfen höchstens 1 % 

des pro Jahr angesparten Kapitals betragen.  

Die EWR-weite Dimension des PEPP besteht nicht nur in der Möglichkeit der grenz-

überschreitenden Tätigkeit eines PEPP-Anbieters, sondern auch auf der Ebene ei-

nes PEPP-Sparers. So sieht die PEPP-Verordnung vor, dass ein PEPP-Sparer seinen 

Wohnsitz in einen anderen EWR-Mitgliedstaat verlegen kann, ohne den PEPP-An-

bieter wechseln zu müssen (Mitnahmeservice) sowie die Möglichkeit, unabhängig 

von einer Wohnsitzveränderung den PEPP-Anbieter wechseln zu können (Wech-

selservice). Dadurch wird der Wahrung der persönlichen Altersversorgungsan-

sprüchen von Personen beigetragen, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Ge-

brauch machen. 

Die Einhaltung der PEPP-Verordnung durch die Rechtsunterworfenen wird von 

den zuständigen nationalen Behörden laufend überwacht. Gemäss der PEPP-Ver-

ordnung verfügen sowohl die nationalen Aufsichtsbehörden als auch die EIOPA 

über Produktinterventionsbefugnisse. Unter anderem wird die EIOPA ermächtigt, 

bei Vorliegen von erheblichen Bedenken hinsichtlich des Schutzes der PEPP-Spa-

rer, beim Bestehen einer konkreten Gefahr für das ordnungsgemässe Funktionie-

ren von Finanzmärkten oder für die Stabilität bzw. Integrität des Finanzsystems im 



11 

EWR, wirksame EWR-weite Massnahmen zu ergreifen, sollten die zuständigen na-

tionalen Behörden nicht in geeigneter Weise intervenieren können.  

Die PEPP-Verordnung wurde am 25. Juli 2019 im Amtsblatt veröffentlicht und trat 

am 14. August 2019 in den EU-Mitgliedstaaten in Kraft. Sie enthält zahlreiche Er-

mächtigungen für die EU-Kommission, delegierte Rechtsakte bzw. technische Re-

gulierungs- und Durchführungsstandards zu erlassen. Wesentlich in diesem Zu-

sammenhang ist die Delegierte Verordnung 2021/1473 vom 18. Dezember 2020, 

welche technische Regulierungsstandards, die Anforderungen an die Informati-

onsblätter, die für die Kostenobergrenze zu berücksichtigenden Kosten und Ge-

bühren sowie die Risikominderungstechniken für das PEPP präzisiert. Mit Veröf-

fentlichung dieser Delegierten Verordnung im Amtsblatt am 22. März 2021 trat 

gestützt auf Art. 74 der PEPP-Verordnung eine zwölfmonatige Übergangsfrist in 

Kraft, sodass die Anbieter ausreichend Zeit haben, sich mit den Vorgaben zu be-

fassen und entsprechende Produkte zu gestalten. Erst nach Ablauf dieser Über-

gangsfrist wurde die PEPP-Verordnung für die EU-Mitgliedstaaten effektiv an-

wendbar, sodass die ersten PEPP-Produkte seit dem 22. März 2022 in der EU auf 

den Markt kommen konnten. Weitere Delegierte Verordnungen bzw. technische 

Durchführungsstandards wurden am 4. Juni 2021 veröffentlicht.1  

                                                      
1  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2021/895 der Kommission vom 24. Februar 2021 zur Ergänzung der Ver-

ordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Produktintervention, 
Abl. L 197 vom 4. Juni 2021, S. 1; Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2021/896 der Kommission vom 24. Feb-
ruar 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) durch zusätzliche Angaben zur Sicherstellung 
konvergenter aufsichtlicher Meldung, Abl. L 197 vom 4. Juni 2021, S. 5; Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 2021/897 der Kommission vom 4. März 2021 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für 
die Anwendung der Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf das Format aufsichtlicher Meldungen an die zuständigen Behörden sowie die Zusammenarbeit und 
den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden und zwischen den zuständigen Behörden 
und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversor-
gung, Abl. L 197 vom 4. Juni 2021, S. 7. 
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Ausserdem hat die die EU-Kommission am 29. Juni 2017 die Empfehlung C (2017) 

4393 zur steuerrechtlichen Behandlung privater Altersvorsorgeprodukte und ins-

besondere des europaweiten privaten Altersvorsorgeprodukts (PEPP) erlassen.2 

Das Steuerrecht soll sich unverändert nach nationalem Recht richten. Um aber die 

Entstehung eines Binnenmarktes für die private Altersvorsorge zu fördern, werden 

mittels dieser Empfehlung die Mitgliedstaaten ermutigt, ein PEPP steuerrechtlich 

nicht schlechter zu behandeln, als bestehende, vergleichbare nationale private Al-

tersvorsorgeprodukte. Dies soll selbst dann gelten, wenn ein PEPP nicht alle nati-

onalen Kriterien für eine steuerliche Förderung erfüllt. Liechtenstein gewährt be-

reits die steuerrechtliche Gleichbehandlung zwischen ausländischen und inländi-

schen Altersvorsorgeprodukten. Gemäss geltender steuergesetzlicher Regelung 

sind freiwillige (in- und ausländische) Altersvorsorgeprodukte, wie bspw. das 

PEPP, nicht steuerlich begünstigt.  

Die PEPP-Verordnung befindet sich derzeit noch im EWR-Übernahmeverfahren. 

Die Übernahme der Verordnung in das EWR-Abkommen erfolgt durch einen Be-

schluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses (EWR-Übernahmebeschluss). Dieser 

EWR-Übernahmebeschluss bedarf zu seiner Gültigkeit der Zustimmung des Land-

tags, da es sich hierbei um einen Staatsvertrag handelt, durch welchen Verpflich-

tungen im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Landesverfassung eingegangen werden. Das 

EWR-PEPP-DG soll gleichzeitig mit dem EWR-Übernahmebeschluss in Kraft treten.  

                                                      
2  Empfehlung der EU-Kommission, C(2017) 4393 vom 29.06.2017 zur steuerlichen Behandlung des euro-

paweiten Altersvorsorgeprodukts, https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/de-
tail?ref=C(2017)4393&lang=de, (zuletzt aufgerufen am 17. Februar 2022).  

 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2017)4393&lang=de
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2017)4393&lang=de
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2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

In Liechtenstein gelten die PEPP-Verordnung sowie die zu dieser Verordnung er-

lassenen Delegierten Verordnungen bzw. technischen Regulierungs- und Durch-

führungsstandards nach rechtskräftiger Übernahme in das EWR-Abkommen un-

mittelbar. Grundsätzlich wird die PEPP-Verordnung nach ihrer Übernahme ins 

EWR-Abkommen unmittelbar anwendbar. Einzelne Bestimmungen bedürfen je-

doch einer Umsetzung bzw. Durchführung in nationales Recht. Diese Bestimmun-

gen sollen in einem eigenständigen Durchführungsgesetz (EWR-PEPP-DG) zusam-

mengefasst werden. Damit wird die Durchführung der Verordnung anwender-

freundlich ausgestaltet. Folglich wird das EWR-PEPP-DG neben der unmittelbar 

anwendbaren PEPP-Verordnung gelten.  

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Die vorliegende Gesetzesvorlage (EWR-PEPP-DG) dient der Durchführung der 

PEPP-Verordnung. Die einzelnen, der Durchführungspflicht unterstehenden Best-

immungen beziehen sich vor allem auf die Benennung der zuständigen Behörde, 

deren Ausstattung mit den vorgegebenen Befugnissen sowie die Festlegung von 

wirksamen und verhältnismässigen Sanktionen und Massnahmen.  

Gemäss Art. 2 Abs. 18 der PEPP-Verordnung ist eine zuständige Behörde zu be-

nennen, die für die Beaufsichtigung der PEPP-Anbieter bzw. PEPP-Vertreiber so-

wie für die Ausübung der in dieser Verordnung vorgesehenen Aufgaben verant-

wortlich ist. Dabei muss gemäss Art. 62 der PEPP-Verordnung sichergestellt wer-

den, dass diese Behörde über sämtliche Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse ver-

fügt, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendig sind.  

Darüber hinaus sind die zuständigen Behörden gemäss Art. 67 Abs. 1 und Abs. 3 

der PEPP-Verordnung mit Sanktionsrechten und anderen Massnahmenbefug-
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nissen auszustatten, die bei Verstössen gegen diese Verordnung Anwendung fin-

den. Von der Möglichkeit gemäss Art. 67 Abs. 1 UAbs. 1 der PEPP-Verordnung, 

neben verwaltungsrechtliche, auch strafrechtliche Sanktionen vorzusehen, wird 

nicht Gebrauch gemacht.  

Im Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMAG) wird der FMA die Zuständigkeit für den 

Vollzug des EWR-PEPP-DG explizit übertragen. Damit einher geht auch eine Anpas-

sung der Gebühren im Anhang I dieses Gesetzes.  

4. VERNEHMLASSUNG 

Mit Entscheidung vom 24. Mai 2022 hat die Regierung den Vernehmlassungsbe-

richt betreffend den Erlass eines Durchführungsgesetzes über ein Paneuropäi-

sches Privates Pensionsprodukt und das Gesetz zur Abänderung des Gesetzes über 

die Finanzmarktaufsicht verabschiedet und an nachfolgende Vernehmlassungs-

teilnehmer zur Stellungnahme bis zum 16. August 2022 übermittelt:  

• Liechtensteinischer Bankenverband 

• Liechtensteinischer Anlagefonds 

• Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer 

• Liechtensteinische Treuhandkammer 

• Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung 

• Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein 

• Liechtensteinischer Versicherungsverband 

• VP180a – Verband der Personen nach Art. 180a PGR 
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• Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer 

• Verband Liechtensteinischer Versicherungsbroker 

• Wirtschaftskammer Liechtenstein 

• "Rofenberg" Stiftung für Personalvorsorge 

• LV1871 Pensionsfonds AG 

• Swiss Life International Employee Benefits Pension Fund 

• FMA-Beschwerdekommission 

• Landgericht 

Verwaltungsintern wurden die Stabstelle EWR, die Steuerverwaltung und die Da-

tenschutzstelle zur Abgabe einer Stellungnahme eingeladen.  

Innerhalb der Vernehmlassungsfrist sind von der FMA-Beschwerdekommission 

und Steuerverwaltung inhaltliche Stellungnahmen eingegangen. Zwei Vernehm-

lassungsteilnehmer (Liechtensteinische Treuhandkammer, Verband Liechtenstei-

nischer Versicherungsbroker) haben ausdrücklich auf eine inhaltliche Stellung-

nahme verzichtet. Die Datenschutzstelle verzichtete ebenfalls auf eine Stellung-

nahme, da die gegenständliche Regierungsvorlage den Datenschutz nur am Rande 

tangiere bzw. der Datenschutz bereits die entsprechende Umsetzung fand. Gleich-

zeitig wies sie aber darauf hin, dass in den Erwägungsgründen der PEPP-Verord-

nung auf die Bedeutung des Datenschutzes mehrfach Bezug genommen wird.  

Des Weiteren haben vier Vernehmlassungsteilnehmer (Wirtschaftskammer Liech-

tenstein, Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer, Liechtensteinische 

Versicherungsverband sowie das Landgericht) die Vorlage ohne weitere 
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Bemerkungen zur Kenntnis genommen oder mitgeteilt, keine Abänderungs- oder 

Ergänzungsanträge zu stellen.  

Von der Steuerverwaltung wurde eine Präzisierung zu den steuerrechtlichen Aus-

führungen auf Seite 10 des Vernehmlassungsberichts vorgebracht. Steuerlich be-

günstigt sind lediglich betriebliche (in- und ausländische) Altersvorsorgeprodukte 

(Art. 16 Abs. 3 Bst. e SteG).3 Freiwillige Altersvorsorgeprodukte, wie ein PEPP, sind 

gemäss geltender steuergesetzlicher Regelung nicht steuerlich begünstigt. Diese 

Präzisierung findet in diesem Bericht und Antrag entsprechend Berücksichtigung.  

Die weiteren Anmerkungen der Vernehmlassungsteilnehmer werden bei den Er-

läuterungen zu den jeweiligen Bestimmungen erörtert.  

Daneben wurden im Rahmen der Ausarbeitung des Bericht und Antrags vereinzelt 

sprachliche und legistische Anpassungen sowohl im allgemeinen Teil als auch im 

Gesetzestext und in den Erläuterungen dazu vorgenommen, welche keine inhalt-

lichen Veränderungen zur Folge haben und dadurch nicht im Detail erläutert wer-

den.  

5. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN UNTER BERÜCK-

SICHTIGUNG DER VERNEHMLASSUNG 

5.1 Allgemeines 

Die Schaffung von nationalen Durchführungsgesetzen zur Durchführung einzelner 

Bestimmungen von an sich unmittelbar anwendbaren Verordnungen hat sich im 

liechtensteinischen Finanzmarktrecht etabliert. Auch in anderen Jurisdiktionen 

werden EU-Verordnungen auf diese Weise umgesetzt. Diese Praxis ist eine Folge 

                                                      
3  Gesetz vom 23. September 2010 über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG), LGBl. 2010 

Nr. 340. 
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des Umstandes, dass der europäische Gesetzgeber verstärkt zum Rechtsinstru-

ment der Verordnung anstelle der Richtlinie, die vollständig umzusetzen wäre, 

greift.  

Im Falle der gegenständlichen PEPP-Verordnung hat Österreich ein PEPP-Vollzugs-

gesetz erarbeitet, das sich im Wesentlichen auf die Benennung der zuständigen 

Behörde sowie deren Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse beschränkt. Deutsch-

land hingegen folgte einem anderen Ansatz und hat die genannte Verordnung 

durch Anpassung einzelner Spezialgesetze umgesetzt. Aufgrund der Anwender-

freundlichkeit soll in Liechtenstein, gleich wie in Österreich, die PEPP-Verordnung 

mit dem Erlass des gegenständlichen Durchführungsgesetzes umgesetzt werden. 

5.2 EWR-Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt-Durchführungsgesetz  

Zu Art. 1  

Der Zweck des Gesetzes liegt in der Durchführung der PEPP-Verordnung. Diese 

Verordnung und die darin enthaltenen Vorgaben an die Mitgliedstaaten bilden die 

massgebliche Rechtsgrundlage zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für ein 

PEPP, welches ein individuelles, nicht betriebliches Altersvorsorgeprodukt dar-

stellt und EWR-weit als ergänzendes, nicht obligatorisches Zusatzrentenprodukt 

angeboten werden kann.  

Seit dem 1. Februar 2021 erfolgt die Kundmachung des verbindlichen Wortlauts 

von EWR-Rechtsvorschriften durch eine vereinfachte Publikation und einen direk-

ten Verweis auf das Amtsblatt der EU (ABl.). Die Bezugnahme auf die PEPP-Ver-

ordnung in Art. 1 Abs. 2 erfolgt deshalb neu in verkürzter Form. Der Volltitel der 

PEPP-Verordnung sowie deren Fundstelle im ABl. finden sich in der entsprechen-

den Fussnote. 
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Allfällige Abänderungen der PEPP-Verordnung werden in der Gesetzesvorlage nur 

insoweit nachvollzogen, als sie die in diesem Gesetz umgesetzten Bestimmungen 

betreffen. 

Zu Art. 2   

Diese Bestimmung dient der Transparenz und Rechtssicherheit. Durch den Ver-

weis auf Art. 6 Abs. 1 der PEPP-Verordnung wird klargestellt, dass folgende, in 

Liechtenstein bewilligte Finanzunternehmen, Altersvorsorgeprodukte im Sinne 

von Art. 2 Abs. 2 der PEPP-Verordnung anbieten dürfen:  

• nach dem Gesetz vom 21. Oktober 1992 über die Banken und Wertpapier-

firmen (Bankengesetz; BankG) bewilligte Banken; 

• nach dem Gesetz vom 12. Juni 2015 betreffend die Aufsicht über Versiche-

rungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz; VersAG) zugelassene 

Versicherungsunternehmen, die Lebensversicherungen betreiben; 

• nach dem Gesetz vom 9. November 2018 betreffend die Aufsicht über Ein-

richtungen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfondsgesetz; PFG) 

zugelassene oder eingetragene Einrichtungen der betrieblichen Altersver-

sorgung (EbAV), die dafür zugelassen sind, auch private Altersvorsorgepro-

dukte anzubieten; 

• nach dem Gesetz vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung 

(Vermögensverwaltungsgesetz; VVG) bewilligte Vermögensverwaltungs-ge-

sellschaften sowie nach BankG zugelassene Wertpapierfirmen, die die Port-

folioverwaltung anbieten; 
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• nach dem Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für ge-

meinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) zugelassene Verwaltungsge-

sellschaften4;  

• nach dem Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer 

Investmentfonds (AIFMG) zugelassene Verwalter alternativer Investment-

fonds. 

Diese potentiellen PEPP-Anbieter dürfen ein PEPP, dass sie selbst entwickelt ha-

ben oder, sofern dies die einschlägigen sektorspezifischen Rechtsvorschriften zu-

lassen, auch ein nicht von ihnen hergestelltes PEPP vertreiben, was mit dem Ver-

weis auf Art. 10 Abs. 1 der PEPP-Verordnung verdeutlicht wird.  

Neben diesen Finanzunternehmen dürfen zusätzlich folgende Finanzunternehmen 

Altersvorsorgeprodukte im Sinne von Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 

vertreiben, was mit dem Verweis auf Art. 10 Abs. 2 der Verordnung (EU) 

2019/1238 klargestellt wird: 

• nach dem Versicherungsvertriebsgesetz (VersVertG) eingetragene Versiche-

rungsvermittler; 

• nach VVG bewilligte Vermögensverwaltungsgesellschaften sowie nach 

BankG zugelassene Wertpapierfirmen, die Anlageberatung anbieten.  

Abschliessend soll mit dieser Bestimmung verdeutlicht werden, dass die genann-

ten Finanzunternehmen neben der Einhaltung der PEPP-Verordnung und dieses 

Durchführungsgesetzes, auch die einschlägigen, oben erwähnten sektorspezifi-

schen Rechtsvorschriften beachten müssen.  

                                                      
4  Investmentgesellschaften sind gemäss Art. 4 UCITSG eine mögliche Rechtsform eines Organis-

mus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). 
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Zu Art. 3 

Diese Bestimmung regelt die Geschlechtsneutralität der in diesem Gesetz verwen-

deten Personen- und Funktionsbezeichnungen. 

Zu Art. 4 (Art. 13 VNB) 

Die PEPP-Verordnung überlässt die Regelung gewisser Merkmale eines PEPPs den 

Mitgliedstaaten. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Bedingungen im Zusam-

menhang mit der Anspar- und Leistungsphase. Die innerstaatliche Umsetzung von 

Art. 47 und Art. 57 PEPP-Verordnung war im Vernehmlassungsbericht noch in 

Art. 13 VNB angedacht. Neu wird bereits das Mindestalter der Anspar- und Leis-

tungsphase in Abs. 1 der Bestimmung geregelt und erst in Abs. 2 erfolgt die Er-

mächtigung der Regierung weitere Merkmale durch Verordnung zu regeln. Der 

Art. 4 steht neu unter dem Kapitel II. Bedingungen für die Anspar- und Leistungs-

phase. Die nachfolgende Nummerierung wurde dementsprechend angepasst.  

Zu Art. 5 (Art. 4 VNB) 

Gemäss Art. 2 Ziff. 18 der PEPP-Verordnung hat jeder Mitgliedstaat die zuständige 

Behörde zu bezeichnen, die für die Einhaltung der genannten Verordnung verant-

wortlich ist. In Liechtenstein ist in den für die potentiellen PEPP-Anbieter und 

PEPP-Vertreiber einschlägigen sektoralen Rechtsakten (BankG, AIFMG, VersAG, 

VVG, VersVertG, PFG sowie UCITSG) die FMA als jeweils zuständige Behörde be-

nannt. Die potentiellen PEPP-Anbieter und PEPP-Vertreiber müssen das PEPP im 

Rahmen ihrer jeweiligen sektoralen Aufsichtsvorschriften anbieten und vertrei-

ben, soweit die PEPP-Verordnung nichts anderes bestimmt. Folglich ist die FMA 

auch als zuständige Behörde für die Überwachung der Einhaltung sämtlicher aus 

der PEPP-Verordnung erwachsenden Pflichten zu bestimmen. Dementsprechend 

wird in Art. 5 die FMA als die zuständige Behörde gemäss Art. 2 Ziff. 18 der PEPP-

Verordnung benannt.  
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Zu Art. 6 (Art. 5 VNB) 

Gemäss Art. 62 der PEPP-Verordnung hat jeder Mitgliedstaat sicherzustellen, dass 

die zuständige Behörde mit allen für die Ausübung ihrer Funktionen notwendigen 

Aufsichts- und Ermittlungsbefugnissen ausgestattet ist. Art. 5 Abs. 1 dient der Um-

setzung dieser Verordnungsbestimmung und in Art.  5 Abs. 2 wird die FMA mit 

Befugnissen ausgestattet. Die Aufzählung in Abs.  2 ist als nicht abschliessend zu 

betrachten.  

Die FMA-Beschwerdekommission merkte an, dass Art. 32 Abs. 2 Bst. g der Verord-

nung (EU) 2017/2402 (Verbriefungsverordnung) dem Art. 67 Abs. 3 Bst. g der 

PEPP-Verordnung entspricht. Da gleichlautende Bestimmungen des EWR-Rechts 

innerstaatlich auch gleichlautend umgesetzt werden sollten, wird angeregt, 

Art. 5 Abs. 2 Bst. g der Vernehmlassungsvorlage neu – analog zu Art. 6 Abs. 2 des 

EWR-Verbriefungs-Durchführungsgesetzes (EWR-VDG)5 – in Art. 8 Abs. 2 der Ver-

nehmlassungsvorlage umzusetzen.  

Die Regierung folgt dieser Anregung und nimmt die entsprechende Anpassung der 

Bestimmung vor. Neu wird Art. 5 Abs. 2 Bst. g der Vernehmlassungsvorlage in 

Art. 10 Abs. 2 (Art. 8 Abs. 2 VNB) geregelt.  

Entsprechend der Anregung der FMA-Beschwerdekommission gleichlautende Best-

immungen des EWR-Rechts auch innerstaatlich gleichlautend umzusetzen (Art. 32 

Abs. 2 Bst. a bis c der Verbriefungsverordnung entspricht Art. 67 Abs. 2 Bst. a bis c 

der PEPP-Verordnung), werden im Gegensatz zur Vernehmlassungsvorlage zudem 

                                                      
5  Gesetz vom 6. November 2020 zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines 

allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, 
transparente und standardisierte Verbriefung (EWR-Verbriefungs-Durchführungsgesetz; EWR-VDG), LGBl. 
2020 Nr. 504. 
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die Bst. d bis f im neu aufgenommenen Art. 11 Verwaltungsmassnahmen geregelt 

(analog zu Art. 7 EWR-VDG). 

Die FMA-Beschwerdekommission regte zudem gewisse stilistische Korrekturen in 

den Formulierungen an, welchen hier entsprechend nachgekommen wird.  

Die in Bst. a und b festgehaltenen Befugnisse entsprechen den in anderen Finanz-

marktgesetzen üblichen Informations- und Ermittlungsrechten. Zusätzlich wurde 

ein neuer Bst. c eingefügt, welcher sich speziell auf die Befugnis der FMA, das In-

verkehrbringen, den Vertrieb und den Verkauf von PEPPs zu verbieten oder einzu-

schränken bezieht und der ergänzenden Umsetzung von Art. 63 der PEPP-Verord-

nung dient.  

Bei der Ausübung ihrer Befugnisse hat die FMA als oberste Ziele den Schutz der 

Rechte der PEPP-Sparer und PEPP-Leistungsempfänger sowie die Stabilität und So-

lidität der PEPP-Anbieter und den verfassungsrechtlich gewährleisteten Grundsatz 

der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen.  

Die Zusammenarbeit der FMA mit anderen zuständigen Behörden im EWR sowie 

mit EIOPA ist in Art. 66 der PEPP-Verordnung sowie in der Durchführungsverord-

nung (EU) 2021/897 der Kommission vom 4. März 2021 geregelt. Diese Bestim-

mungen gelten nach Übernahme der Verordnung ins EWR-Abkommen unmittel-

bar.  

Zu Art. 7 (Art. 6 VNB) 

In Art. 7wird geregelt, dass sich die von der FMA festgelegten Gebühren nach den 

einschlägigen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes richten. Da die 

potentiellen PEPP-Anbieter und PEPP-Vertreiber von der FMA bereits zugelassene 

Finanzunternehmen sind, werden keine zusätzlichen Abgaben erhoben.  
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Zu Art. 8 (Art. 7 VNB) 

Die Bestimmung dient der Transparenz und regelt die zur Verfügung stehenden 

Rechtsmittel. Subsidiär kommen auch die verfahrensrechtlichen Bestimmungen 

des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege (LVG)6 zur Anwen-

dung. 

Zu Art. 9 (Art. 12 VNB) 

Mit dieser Bestimmung wird Art. 51 der PEPP-Verordnung umgesetzt, indem die 

Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich zur aussergerichtlichen Beile-

gung von Streitigkeiten zwischen PEPP-Kunden und PEPP-Anbietern oder PEPP-

Vertreibern in Bezug auf ein PEPP und den diesbezüglich aus der genannten Ver-

ordnung erwachsenden Rechten und Pflichten angerufen werden kann. 

In der Vernehmlassungsvorlage war die aussergerichtliche Streitbeilegung in 

Art. 12 geregelt. Neu wird es unter dem Kapitel III. Rechtsschutz geregelt und da-

mit in Art. 9. Die nachfolgende Nummerierung wurde dementsprechend ange-

passt.  

Zu Art. 10 (Art. 8 VNB) 

Der nationale Gesetzgeber hat gemäss Art. 67 der PEPP-Verordnung wirksame, 

verhältnismässige und abschreckende verwaltungsrechtliche Sanktionen und an-

dere Massnahmen vorzusehen. Von der Möglichkeit bei Zuwiderhandlungen ge-

gen die PEPP-Verordnung auch strafrechtliche Sanktionen einzuführen, welche 

vom Landgericht verhängt werden, wird abgesehen. Die Gesetzesvorlage be-

schränkt sich im Fall von Übertretungen der gesetzlichen Vorschriften auf die Ver-

hängung von verwaltungsrechtlichen Bussen durch die FMA.  

                                                      
6  Gesetz vom 21. April 1922 über die allgemeine Landesverwaltungspflege (die Verwaltungsbehörden und 

ihre Hilfsorgane, das Verfahren in Verwaltungssachen, das Verwaltungszwangs- und Verwaltungsstrafver-
fahren), LGBl. 1922 Nr. 024. 
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Mit Abs. 1 dieser Bestimmung wird Art. 67 Abs. 2 Bst. a bis d der PEPP-Verordnung 

umgesetzt. In Anlehnung an die Durchführung der PEPP-Verordnung in einzelnen 

EU-Mitgliedstaaten7, werden neben den in Art. 67 Abs. 2 der PEPP-Verordnung 

explizit genannten Straftatbeständen, einzelne weitere Verstösse gegen Verord-

nungsvorschriften in diese Gesetzesvorlage mitaufgenommen. Der FMA stehen 

damit nach Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 bis 16, im Falle eines Verstosses gegen die 

folgenden Bestimmungen der PEPP-Verordnung, Sanktionsbefugnisse zu: Art. 5 

Abs. 1, Art. 6 Abs. 1, 2 und 6, Art. 7 Abs. 3, Art. 18, Art. 19, Art. 20 Abs. 1 und 4, 

Art. 21 Abs. 1, 2 und 6, Art. 22, Art. 23 Abs. 1, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 

28 Abs. 1 bis 4, Art. 29, Art. 30 Abs. 1, Art. 33 Abs. 1 und 2, Art. 34, Art. 35, Art. 36 

Abs. 1, Art. 37 Abs. 1, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art 42, Art. 44 bis 46, Art. 

48, Art. 50 Abs. 1 bis 5, Art. 52 bis Art. 56, Art. 59, Art. 60. Mit dem Verweis auf die 

massgeblichen Anforderungen und Pflichten gemäss der PEPP-Verordnung in die-

ser Gesetzesvorlage wird dem Prinzip der Rechtssicherheit Rechnung getragen. 

Ausserdem entspricht dies allgemein der Praxis der Durchführung von Verordnun-

gen in anderen europäischen Rechtsordnungen.  

Im Rahmen der Vernehmlassung wurde von der FMA-Beschwerdekommission an-

geregt, die Wortfolge "und sonstige Verwaltungsmassnahmen" ersatzlos zu strei-

chen. Begründend wurde angeführt, dass eine Bestrafung nur mit Busse erfolge, 

                                                      
7  Für Deutschland, Österreich und Luxemburg aufrufbar unter  
 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Ab-

teilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-10-Schwarmfinanzierung-BegleitG/3-Verkuen-
detes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt aufgerufen am 26. April 2022); 

 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a8ee0341-8562-44b6-8cf7-
e66b4f7413f8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Begut&Titel=&Einbringer=&DatumBe-
gutachtungsfrist=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&Result-
PageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BEGUT_638012CD_F844_4BAF_BBE8_8E7A4456FDEE 
(zuletzt aufgerufen am 26. April 2022); 

 https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/L_160719_EuSEF_EuVECA_ELTIF_STS_securitisation.pdf (zu-
letzt aufgerufen am 26. April 2022).  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-10-Schwarmfinanzierung-BegleitG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-10-Schwarmfinanzierung-BegleitG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-10-Schwarmfinanzierung-BegleitG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a8ee0341-8562-44b6-8cf7-e66b4f7413f8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Begut&Titel=&Einbringer=&DatumBegutachtungsfrist=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BEGUT_638012CD_F844_4BAF_BBE8_8E7A4456FDEE
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a8ee0341-8562-44b6-8cf7-e66b4f7413f8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Begut&Titel=&Einbringer=&DatumBegutachtungsfrist=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BEGUT_638012CD_F844_4BAF_BBE8_8E7A4456FDEE
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a8ee0341-8562-44b6-8cf7-e66b4f7413f8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Begut&Titel=&Einbringer=&DatumBegutachtungsfrist=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BEGUT_638012CD_F844_4BAF_BBE8_8E7A4456FDEE
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a8ee0341-8562-44b6-8cf7-e66b4f7413f8&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Begut&Titel=&Einbringer=&DatumBegutachtungsfrist=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=BEGUT_638012CD_F844_4BAF_BBE8_8E7A4456FDEE
https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/L_160719_EuSEF_EuVECA_ELTIF_STS_securitisation.pdf
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sonstige Verwaltungsmassnahmen hingegen keine "Bestrafung" darstellen wür-

den.  

Der Anregung auf Streichung der Wortfolge "und sonstige Verwaltungsmassnah-

men" wird gefolgt.  

Darüber hinaus wurden die Übertretungstatbestände einer Überprüfung unterzo-

gen und einige Anpassungen formaler Natur in Abs. 1 vorgenommen. Zudem 

wurde der bisherige Bst. o (VNB) neu in Art. 10 Abs. 1 Bst. b geregelt und in Art. 10 

Abs. 1 Bst. a Ziff. 13 eine Konkretisierung des Straftatbestands vorgenommen.  

Abs. 2 dient der Umsetzung von Art. 67 Abs. 3 Bst. d und f PEPP-Verordnung und 

regelt die von der FMA zu verhängenden Verwaltungsbussen. Gemäss der PEPP-

Verordnung beträgt die maximale verwaltungsrechtliche Geldbusse im Falle einer 

juristischen Person mindestens 5 000 000 EUR und im Falle einer natürlichen Per-

son mindestens 700 000 EUR. In den Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der 

Euro ist, gilt der Gegenwert dieser Geldbussen in der Landeswährung per 14. Au-

gust 2019 entsprechend. Der Umrechnungskurs per genanntem Stichtag lag bei 

1.0843 Franken. Bei der Festlegung der in dieser Gesetzesvorlage festgelegten ma-

ximalen Bussen wurde auf die nächste Hundertausenderstelle aufgerundet. Zu-

dem wird neu auch der Art. 67 Abs. 3 Bst. g PEPP-Verordnung mit dieser Bestim-

mung umgesetzt. Diese Anpassung erfolgte Aufgrund der Anregung der FMA-Be-

schwerdekommission (vgl. hierzu die Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 6 

(Art. 5 VNB). 

Abs. 3 dient insoweit der Umsetzung von Art. 67 Abs.3 Bst. e der PEPP-Verord-

nung, als darin die Festlegung des Gesamtumsatzes von juristischen Personen nä-

her geregelt wird. 

Abs. 4 bis 6 entsprechen den analogen Bestimmungen in anderen Finanzmarktge-

setzen im Hinblick auf die Strafbarkeit von juristischen Personen. 
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Abs. 7 regelt die Unverbindlichkeit des verwaltungsstrafrechtlichen Entscheids im 

Zusammenhang mit einem Zivilverfahren. 

Abs. 8 regelt die Reduktion der Busse nach Abs. 2 bei fahrlässiger Begehung der 

Tat um die Hälfte.  

Zu Art. 11 (neu) 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 67 Abs. 3 Bst. a bis c der PEPP-

Verordnung. Neben den einschlägigen Befugnissen der jeweils anwendbaren Auf-

sichtsgesetze und des Art. 6 der Gesetzesvorlage wird die FMA mit zusätzlichen 

Befugnissen ausgestattet.  

Die Begründung, weshalb diese Bestimmung neu aufgenommen wird, ist den Er-

läuterungen zu Art. 6 (Art. 5 VNB) zu entnehmen.  

Zu Art. 12 (Art. 9 VNB) 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 68 Abs. 2 der PEPP-Verordnung 

und entspricht analogen Regelungen in anderen Finanzmarktgesetzen. Sie betont 

den Verhältnismässigkeits- und Effizienzgrundsatz bei der Verhängung von verwal-

tungsrechtlichen Sanktionen und anderen Massnahmen.  

Zu Art. 13 (Art. 10 VNB) 

Diese Bestimmung entspricht analogen Bestimmungen in anderen Finanzmarkt-

gesetzen und regelt die Verantwortlichkeit bei juristischen Personen.  

Zu Art. 14 (neu) 

Diese Bestimmung ermöglicht der FMA die Anordnung einer Vorteilsabschöpfung 

und setzt damit Art. 68 Abs. 2 Bst. f der PEPP-Verordnung um. Sie dient der Rechts-

sicherheit und der Transparenz im Hinblick auf die Vorteilsabschöpfung.  



27 

Die FMA-Beschwerdekommission wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass 

eine Bestimmung zur Vorteilsabschöpfung in der Vorlage fehle, obwohl Art. 68 

Abs. 2 Bst. f der PEPP-Verordnung dies zu verlangen scheine. Auch hier erfolgte 

zudem der Hinweis auf die innerstaatliche Umsetzung der gleichlautenden Bestim-

mung der EWR-Verbriefungsverordnung in Art. 10 EWR-VDG. 

Die Regierung pflichtet dem Einwand bei und nimmt neu, analog zu anderen Fi-

nanzmarktgesetzen, Art. 14 Vorteilsabschöpfung auf.  

Zu Art. 15 (Art. 11 VNB) 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 69 der PEPP-Verordnung und 

entspricht den analogen Bestimmungen in anderen Finanzmarktgesetzen zur Ver-

öffentlichung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Massnahmen durch die 

FMA.  

Die FMA-Beschwerdekommission regte in ihrer Stellungnahme zur Vorlage an, die 

in Art. 11 Abs. 1 des Vernehmlassungsberichts verwendete Formulierung "[…] der 

in Art. 5 Abs. 1 FMAG angeführten sektoralen Gesetze" sprachlich zu überprüfen.  

Die Anregung der FMA-Beschwerdekommission wurde von der Regierung geprüft 

und analog zu anderen Finanzmarktgesetzen angepasst.  

Zu Art. 16 (Art. 14 VNB) 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten der Gesetzesvorlage. Das EWR-PEPP-

DG wird gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses be-

treffend die Übernahme der PEPP-Verordnung ins EWR-Abkommen in Kraft tre-

ten.  
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5.3 Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes  

Die FMA wird durch Aufnahme des EWR-PEPP-DG in Art. 5 Abs. 1 FMAG mit dem 

Vollzug dieses Gesetzes und der PEPP-Verordnung betraut. Im Weiteren erfolgt 

eine gebührenrechtliche Anpassung.  

6. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT/RECHTLICHES 

Diesen Gesetzesvorlagen stehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken entge-

gen. 

7. AUSWIRKUNGEN AUF VERWALTUNGSTÄTIGKEIT UND RESSOURCENEIN-

SATZ 

7.1 Neue und veränderte Kernaufgaben 

Für die FMA als zuständige Behörde kommen, abgesehen von einigen neuen zu-

sätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit bereits bestehenden Kernaufgaben, 

keine neuen Kernaufgaben hinzu. 

7.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche Auswirkungen 

Der tatsächliche Aufwand bei der FMA lässt sich noch nicht konkret abschätzen, 

kann aber aller Voraussicht nach mit den bestehenden personellen und finanziel-

len Ressourcen abgedeckt werden. Es wird zu gegebener Zeit zu prüfen sein, in-

wieweit der vorhandene Ressourceneinsatz allenfalls angepasst werden muss. 

7.3 Betroffene UNO-Nachhaltigkeitsziele und Auswirkungen auf deren Um-

setzung 

Von der gegenständlichen Vorlage ist das UNO-Nachhaltigkeitsziel 1 (Keine Armut) 

betroffen. Gemäss dessen Unterziel 1.2 soll bis 2030 der Anteil der Männer, 
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Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all ihren Dimensionen nach der 

jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die Hälfte gesenkt werden.  

Altersrenten stellen einen wesentlichen Teil des Einkommens von Rentnern dar 

und schaffen für sie finanzielle Sicherheit. Die Altersrente ist häufig die Vorausset-

zung für ein Leben im Alter ohne Armut. Ziel des PEPPs ist die Bekämpfung der 

Altersarmut (Erwägungsgründe 1 bis 4 der PEPP-Verordnung). Die Umsetzung der 

PEPP-Verordnung in Liechtenstein kann sich daher positiv auf das Unterziel 1.2 

auswirken.  

7.4 Evaluation 

Es ist keine Frist für eine Evaluation vorgesehen. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und die 

beiliegende Gesetzesvorlage in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Dr. Daniel Risch 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

1.1  EWR-Paneuropäisches privates Pensionsprodukt-Durchführungsgesetz 

Gesetz 
vom …. 

zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1238 über ein Paneuropäisches 

Privates Pensionsprodukt (PEPP) (EWR-PEPP-Durchführungsgesetz; EWR-PEPP-

DG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung:  

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Zweck 

1) Dieses Gesetz dient der Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1238 

über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP)8. 

2) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung des Beschlusses des 

                                                      
8  Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über ein Pan-

europäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 1) 
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Gemeinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach 

Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 

Art. 2 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für: 

a)      Finanzunternehmen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 

2019/1238, die als PEPP-Anbieter oder nach den einschlägigen sektorspezi-

fischen Rechtsvorschriften nach Art. 10  Abs. 1 der genannten Verordnung, 

sofern vorhanden, als PEPP-Vertreiber tätig werden; 

b)      Versicherungsvermittler im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/979 und Wertpa-

pierfirmen im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU10, die Anlageberatung betrei-

ben, soweit diese Versicherungsvermittler und Wertpapierfirmen nach Art. 

10 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 als PEPP-Vertreiber PEPPs, die sie 

nicht selbst hergestellt haben, vertreiben. 

Art. 3 

Bezeichnungen 

Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind alle 

Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Personenbe-

zeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

                                                      
9  Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versiche-

rungsvertrieb (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19) 
10  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349) 
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II. Bedingungen für die Anspar- und Leistungsphase 

Art. 4 

Pflichten der PEPP-Anbieter 

1) PEPP-Anbieter haben unbeschadet der Bestimmungen der Verordnung 

(EU) 2019/1238 über die Bedingungen für die Anspar- und Leistungsphase Folgen-

des sicherzustellen: 

a)      Bei der Eröffnung eines neuen Unterkontos innerhalb eines PEPP-Kontos darf 

die Ansparphase frühestens nach Vollendung des 18. Lebensjahres begin-

nen. 

b)      Für den Beginn der Leistungsphase ist ein Mindest- und Maximalalter zu wäh-

len, welches mit dem Ziel eines langfristigen Altersvorsorgeprodukt verein-

bar ist. 

2) Die Regierung kann das Nähere über die Bedingungen für die Anspar- und 

Leistungsphase mit Verordnung regeln, insbesondere: 

a)    die Mindestdauer der Ansparphase, die Höchst- und Mindestbeiträge sowie 

die Kontinuität des Eingangs; 

b)    die Bedingungen für die Rückzahlung vor dem Erreichen des für den Beginn 

der Leistungsphase erforderlichen Mindestalters. 
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III. Aufsicht 

Art. 5 

Zuständige Behörde 

Die FMA ist die für Liechtenstein zuständige Behörde nach Art. 2 Ziff. 18 der 

Verordnung (EU) 2019/1238 und nimmt die einer zuständigen Behörde zugewie-

senen Aufgaben und Befugnisse nach der Verordnung (EU) 2019/1238 sowie die-

sem Gesetz wahr.  

Art. 6 

Befugnisse der FMA 

1) Die FMA überwacht die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung 

(EU) 2019/1238 und dieses Gesetzes. Sie trifft die für den Vollzug notwendigen 

Massnahmen direkt oder in Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsorganen. 

2) Die FMA besitzt alle erforderlichen Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse, 

um ihre Aufgaben zu erfüllen und kann dabei insbesondere:  

a) von den der Verordnung (EU) 2019/1238 und diesem Gesetz Unterstellten 

sowie von mit diesen in Verbindung stehenden Personen, einschliesslich ex-

ternen Experten wie Wirtschaftsprüfern und Versicherungsmathematikern,  

die für Aufsichtszwecke erforderlichen Auskünfte, Informationen und Unter-

lagen verlangen; 

b) Massnahmen ergreifen, die geeignet und erforderlich sind, um sicherzustel-

len, dass ein PEPP-Anbieter oder PEPP-Vertreiber die Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 2019/1238 und die auf ihrer Grundlage erlassenen Durch-

führungsvorschriften sowie technischen Durchführungs- und Regulierungs-

standards einhält; 
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c) die Vermarktung oder den Vertrieb eines PEPP in oder aus Liechtenstein 

nach Art. 63 der Verordnung (EU) 2019/1238 verbieten oder einschränken 

und die Entscheidung darüber auf ihrer Internetseite veröffentlichen.  

Art. 7 

Gebühren 

Die Gebühren richten sich nach der Finanzmarktaufsichtsgesetzgebung.  

IV. Rechtsschutz 

Art. 8 

Beschwerde 

1) Gegen Entscheidungen der FMA kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Be-

schwerde bei der FMA-Beschwerdekommission erhoben werden.  

2) Gegen Entscheidungen der FMA-Beschwerdekommission kann binnen 14 

Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof erhoben werden.  

Art. 9  

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle 

1) Schlichtungsstelle im Sinne von Art. 51 der Verordnung (EU) 2019/1238 

ist die Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich nach Art. 4 Abs. 1 Bst. c 

des Alternative-Streitbeilegung-Gesetzes.  

2) Die Schlichtungsstelle hat zur Aufgabe, in Streitigkeiten von PEPP-Kunden 

mit PEPP-Anbietern oder PEPP-Vertreibern in Zusammenhang mit den aus der 
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Verordnung (EU) 2019/1238 erwachsenden Rechten und Pflichten auf geeignete 

Weise zu vermitteln und auf diese Weise eine Einigung zwischen den Parteien her-

beizuführen.  

3) Die Schlichtungsstelle hat auch Beschwerden von Organisationen, die sich 

landesweit und statutengemäss dem Konsumentenschutz widmen, entgegenzu-

nehmen und zu behandeln.  

4) Kann keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden, so sind sie auf 

den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen.  

5) Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten über PEPP arbeitet die Schlich-

tungsstelle mit Schlichtungsstellen anderer betroffener EWR-Mitgliedstaaten zu-

sammen.  

6) Im Übrigen findet das Alternative-Streitbeilegung-Gesetz Anwendung.  

V. Strafbestimmungen  

Art. 10 

Übertretungen 

1) Von der FMA wird, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu-

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen Übertretung 

mit Busse nach Abs. 2 bestraft, wer: 

a) gegen die Verordnung (EU) 2019/1238 verstösst, indem er: 
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1. entgegen Art. 5 Abs. 1 ohne die erforderliche Registrierung Produkte 

unter der Bezeichnung «Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt» o-

der «PEPP» anbietet oder vertreibt; 

2. entgegen Art. 6 Abs. 1 und 2 sowie Art. 7 Abs. 3 eine Registrierung eines 

PEPP aufgrund falscher oder irreführender Angaben oder auf andere 

rechtswidrige Weise erlangt hat; 

3. entgegen Art. 6 Abs. 6 nachträgliche Änderungen an den Informationen 

und Unterlagen eines Registrierungsantrags nicht, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig anzeigt; 

4. entgegen Art. 18, 19, 20 Abs. 1 und 4, Art. 21 Abs. 1, 2 und 6 oder Art. 

52 bis 56 die Anforderungen an ein Mitnahme- oder Wechselservice und 

die damit verbundenen Verpflichtungen nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig erfüllt; 

5. entgegen Art. 22, 23 Abs. 1 oder Art. 24 die Vertriebsanforderungen 

nicht, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise erfüllt; 

6. entgegen Art. 25 die Anforderungen an ein Produktgenehmigungsver-

fahren nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise erfüllt; 

7. entgegen Art. 26, 27, 28 Abs. 1 bis 4, Art. 29, 30 Abs. 1 oder Art. 33 Abs. 

1 und 2 die Anforderungen an das PEPP-Basisinformationsblatt nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtszeitig erfüllt; 

8. entgegen Art. 34 die Anforderungen an die Beratung nicht, nicht richtig, 

nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erfüllt; 

9. entgegen Art. 35, 36 Abs. 1, Art. 37 Abs. 1, Art. 38 oder 39 die Informa-

tions- und Auskunftspflichten während der Vertragslaufzeit nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt; 

10. die Meldepflichten nach Art. 40 verletzt; 



38 

11. die bei der Anlage der mit dem PEPP in Zusammenhang stehenden Ver-

mögenswerten geltenden Vorschriften nach Art. 41 oder 42 nicht erfüllt 

oder einen Wechsel der Anlageoptionen nach Art. 44 nicht ermöglicht; 

12. entgegen Art. 45 oder 46 die Anforderungen an das Basis-PEPP oder die 

Risikominderungstechniken nicht erfüllt; 

13. entgegen Art. 48 keine Verwahrstelle bestellt oder als Verwahrstelle 

ihre Aufsichtspflichten nicht erfüllt;  

14. als PEPP-Anbieter oder PEPP-Vertreiber die Anforderungen und Pflich-

ten nach Art. 50 Abs. 1 bis 5 nicht oder nicht in vorgeschriebener Weise 

erfüllt;  

15. entgegen Art. 59 einen Wechsel der Auszahlungsarten nicht ermöglicht 

oder die damit verbundenen Informationspflichten verletzt; 

16. entgegen Art. 60 die Pflichten betreffend die Erstellung eines Altersvor-

sorgeplans oder die damit verbundenen Beratungspflichten nicht, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt; 

b) die Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse der FMA behindert oder ihren An-

ordnungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt oder wissentlich falsche 

oder unvollständige Auskünfte erteilt. 

 2) Die Busse für Übertretungen nach Abs. 1 beträgt:  

a) bei natürlichen Personen bis zu 800 000 Franken oder bis zum Zweifachen 

des durch den Verstoss gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern 

lässt, auch wenn dieser den Maximalbetrag von 800 000 Franken übersteigt; 

b) bei juristischen Personen bis zu 5 500 000 Franken oder bis zu 10 % ihres 

jährlichen Gesamtumsatzes, der im letzten verfügbaren vom Leitungsorgan 

gebilligten Abschluss ausgewiesen ist, oder bis zum Zweifachen des durch 
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den Verstoss gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, auch 

wenn dieser den Maximalbetrag von 5 500 000 Franken übersteigt. 

3) Wenn es sich bei der in Abs. 2 Bst. b genannten juristischen Person um ein 

Mutterunternehmen oder das Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens 

handelt, das einen konsolidierten Abschluss vorzulegen hat, so ist der relevante 

Gesamtumsatz der jährliche Gesamtumsatz oder die entsprechende Einkunftsart, 

der bzw. die im letzten verfügbaren konsolidierten Abschluss ausgewiesen ist, der 

vom Leitungsorgan des Mutterunternehmens an der Spitze gebilligt wurde. 

4) Die FMA hat Bussen gegen juristische Personen zu verhängen, wenn die 

Übertretungen in Ausübung geschäftlicher Verrichtungen der juristischen Person 

(Anlasstaten) durch Personen begangen werden, die entweder allein oder als Mit-

glied des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung, des Vorstands oder Aufsichtsrats 

der juristischen Person oder aufgrund einer anderen Führungsposition innerhalb 

der juristischen Person gehandelt haben aufgrund derer sie: 

a) befugt sind, die juristische Person nach aussen zu vertreten; 

b) Kontrollbefugnisse in leitender Stellung ausüben; oder 

c) sonst massgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung der juristischen Per-

son ausüben. 

5) Für Übertretungen, welche von Mitarbeitern der juristischen Person 

wenngleich nicht schuldhaft begangen werden, ist die juristische Person auch 

dann verantwortlich, wenn die Übertretung dadurch ermöglicht oder wesentlich 

erleichtert worden ist, dass die in Abs. 4 genannten Personen es unterlassen ha-

ben, die erforderlichen und zumutbaren Massnahmen zur Verhinderung derarti-

ger Anlasstaten zu ergreifen. 
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6) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person für die Anlasstat und die 

Strafbarkeit der in Abs. 4 genannten Personen oder von Mitarbeitern nach Abs. 5 

wegen derselben Tat schliessen einander nicht aus. Die FMA kann von der Bestra-

fung einer natürlichen Person absehen, wenn für denselben Verstoss bereits eine 

Busse gegen die juristische Person verhängt wird und keine besonderen Umstände 

vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

7) Ein Schuldspruch nach diesem Artikel ist mit Bezug auf die Beurteilung der 

Schuld und der Widerrechtlichkeit sowie die Bestimmung des Schadens für den 

Zivilrichter nicht verbindlich. 

8) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen nach Abs. 2 auf 

die Hälfte herabgesetzt. 

Art. 11  

Verwaltungsmassnahmen  

Die FMA kann im Falle von Verstössen nach Art. 10 Abs. 1 unbeschadet sons-

tiger Befugnisse nach Art. 6 folgende Massnahmen ergreifen:  

a) die öffentliche Bekanntmachung der Identität der natürlichen oder juristi-

schen Person und der Art der Zuwiderhandlung nach Art. 15; 

b) die Anordnung, dass die natürliche oder juristische Person das Verhalten ab-

zustellen und von der Wiederholung abzusehen hat; 

c) das vorübergehende Verbot für verantwortliche Mitglieder des Leitungs-, 

Aufsichts- oder Verwaltungsorgans des Finanzunternehmens oder für an-

dere natürlichen Personen, in solchen Unternehmen Leitungsaufgaben 

wahrzunehmen. 
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Art. 12 

Verhältnismässigkeit und Effizienzgebot 

1) Bei der Verhängung von Bussen nach Art. 10 sowie von Verwaltungsmass-

nahmen nach Art. 11 berücksichtigt die FMA: 

a) in Bezug auf den Verstoss insbesondere: 

1. dessen Schwere und Dauer; 

2. die erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste, soweit bezifferbar; 

3. Dritten entstandener Schaden, soweit bezifferbar; 

4. mögliche systemrelevante Auswirkungen; 

b) in Bezug auf die für den Verstoss verantwortlichen natürlichen und juristi-

schen Personen insbesondere: 

1. den Grad an Verantwortung; 

2. die Finanzkraft; 

3. die Kooperationsbereitschaft mit der FMA; 

4. frühere Verstösse; 

5. die Massnahmen, die ergriffen wurden, um zu verhindern, dass sich 

Verstösse wiederholen. 

2) Im Übrigen findet der allgemeine Teil des Strafgesetzbuches sinngemäss 

Anwendung.  
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Art. 13 

Verantwortlichkeit 

Werden Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person, ei-

ner Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder einer Einzelfirma begangen, so 

finden die Strafbestimmungen auf die Personen Anwendung, die für sie gehandelt 

haben oder hätten handeln sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung der ju-

ristischen Person, der Gesellschaft oder der Einzelfirma für die Bussen und Kosten. 

Art. 14 

Vorteilsabschöpfung 

1) Wird eine Übertretung nach Art. 10 Abs. 1 begangen und dadurch ein wirt-

schaftlicher Vorteil erlangt, kann die FMA die Abschöpfung des wirtschaftlichen 

Vorteils anordnen und den Begünstigten zur Zahlung eines entsprechenden Geld-

betrages verpflichten.  

2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn der wirtschaftliche Vorteil durch 

Schadenersatz- oder sonstige Leistungen ausgeglichen ist. Soweit der Begünstigte 

solche Leistungen erst nach der Vorteilsabschöpfung erbringt, ist der bezahlte 

Geldbetrag in Höhe der nachgewiesenen Zahlungen zurückzuerstatten. Die Höhe 

des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden.  

3) Die Vorteilsabschöpfung verjährt nach einem Ablauf von fünf Jahren seit 

Beendigung der Zuwiderhandlung.  

4) Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die 

allgemeine Landesverwaltungspflege.  
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Art. 15 

Veröffentlichung von Strafen und Verwaltungsmassnahmen 

1) Die FMA veröffentlicht alle rechtskräftig verhängten Strafen und Verwal-

tungsmassnahmen nach Art. 10 und 11 unverzüglich auf ihrer Internetseite, nach-

dem die betroffene Person darüber informiert wurde. Eine solche Veröffentli-

chung stellt keine Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Massgabe der einschlä-

gigen sektorspezifischen Rechtsvorschriften dar.  Die Veröffentlichung enthält: 

a) Informationen zu Art und Charakter des Verstosses; und  

b) den Namen bzw. die Firma der natürlichen oder juristischen Person, gegen 

die die Busse oder Verwaltungsmassnahme verhängt wurde. 

2) Die FMA veröffentlicht die Strafen und Verwaltungsmassnahmen in ano-

nymisierter Form oder sieht gänzlich von einer Veröffentlichung ab, wenn die Of-

fenlegung personenbezogener Daten, einschliesslich personenbezogener Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, oder die anonyme Veröffent-

lichung zufolge einer einzelfallbezogenen Verhältnismässigkeitsprüfung: 

a) unter Berücksichtigung des Schadens für die betroffenen natürlichen der ju-

ristischen Personen unverhältnismässig wäre; oder  

b) laufende verwaltungsbehördliche oder strafrechtliche Ermittlungen oder die 

Stabilität der Finanzmärkte gefährden würde. 

3) Liegen Gründe für eine anonyme Veröffentlichung nach Abs. 2 vor, ist aber 

davon auszugehen, dass diese Gründe in absehbarer Zeit nicht mehr vorliegen 

werden, so kann die FMA auf die anonyme Veröffentlichung verzichten und die 

Strafen und Verwaltungsmassnahmen nach Wegfall der Gründe nach Abs. 1 ver-

öffentlichen.  
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4) Die FMA stellt sicher, dass die Veröffentlichung mindestens fünf Jahre ab 

Veröffentlichung der Strafen und Verwaltungsmassnahmen auf der Internetseite 

abrufbar ist. Die in der Veröffentlichung enthaltenen personenbezogenen Daten 

werden nur so lange auf der Internetseite geführt, wie dies nach den Bestimmun-

gen der Datenschutzgesetzgebung zulässig ist. 

5) Die Veröffentlichung nach Abs. 1 ist von der FMA zu verfügen; dies gilt 

nicht für anonyme Veröffentlichungen. 

VI. Schlussbestimmung 

Art. 16 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses Nr. … vom … zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) 

des EWR-Abkommens in Kraft.   
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1.2 FMAG 

Gesetz 
vom … 

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Juni 2004 über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarkt-

aufsichtsgesetz; FMAG), LGBl. 2004 Nr. 175, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 5 Abs. 1 Bst. zduodecies 

1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, obliegt der FMA die Auf-

sicht und der Vollzug dieses Gesetzes sowie der nachfolgenden Gesetze ein-

schliesslich der dazu erlassenen Durchführungsverordnungen: 

zduodecies) Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1238 über ein Paneu-

ropäisches Privates Pensionsprodukt (EWR-PEPP-Durchführungsgesetz; 

EWR-PEPP-DG). 
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Anhang 1 Abschnitt I.octies 

I.octies Paneuropäische Private Pensionsprodukte (PEPP) im Sinne der 

Verordnung (EU) 2019/1238 

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach der Verord-

nung (EU) 2019/1238 und nach dem EWR-PEPP-DG beträgt für: 

a) die Registrierung oder Verweigerung einer Registrierung eines PEPP nach 

Art. 6 der Verordnung (EU) 2019/1238: 5 000 Franken; 

b) den Erlass einer Entscheidung bei einer Übertretung nach Art. 10 EWR-PEPP-

DG: je nach Aufwand und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 500 bis 

5 000 Franken; 

c) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentatbestand 

nach Bst. a oder b vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der zu erstel-

lenden Verfügung 1 000 bis 20 000 Franken.  

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem EWR-PEPP-Durchführungsgesetz 

vom … in Kraft. 
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